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76. Harting, Dolores, Hauptstraße 39, 61209 Echzell (13.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die grundlegenden verkehrlichen Belange wurden bereits in der Stellungnahme des BUND 
gewürdigt, der sich die Stellungnehmerin angeschlossen hat. Ergänzend wird jedoch ange-
merkt, dass die Verkehre aus dem Plangebiet hauptsächlich in/aus Richtung Autobahn 
(A45) und in/aus Richtung Wölfersheim abgewickelt werden. Zudem zeigt die Verkehrsun-
tersuchung, dass es durch den Wegfall der beiden bestehenden Standorte (Rosbach v.d.H. 
und Hungen) auch zu einer Entlastung für die Fahrbeziehungen entlang der B455 kommt. 
 
Zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im Straßennetz eine ausreichende Ver-
kehrsqualität gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleitplanverfahren 
laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Visualisierung der Verkehrsströme erstellt, die 
das o.g. Ergebnis stützt. Der bisherige Pendelverkehr zwischen den REWE-Lagern in Hun-
gen und Rosbach entfällt. Ebenso ist mit einer Reduzierung des LKW-Verkehrs zu rechnen. 
 
Seit 2005 erhebt der Bund LKW-Maut auf Autobahnen, später kamen ausgewählte Bundes-
straßen dazu. Seit der Einführung der LKW-Maut auf allen Bundesstraßen wurden von der 
Logistik-Branche gezielt Maßnahmen zur Mautverminderung im Hinblick auf Fahrtzeiten und 
zielorientierte Nutzung der Streckennetze der Autobahnen in Versorgungsregionen genutzt. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Art. 26c der Hessischen Verfassung lautet: „Der Staat, die Gemeinden und Gemeindever-
bände berücksichtigen bei ihrem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit, um die Interessen 
künftiger Generationen zu wahren.“ Es handelt sich hierbei um ein Staatsziel, das im kon-
kreten Einzelfall mit anderen, ggf. auch in Konflikt stehenden Staatszielen und nachgeord-
neten Rechtsnormen abzuwägen ist, zum Beispiel mit Art. 26d, der die Förderung der Infra-
struktur als Staatsziel definiert. Welchem Ziel jeweils der Vorrang einzuräumen ist, obliegt 
der politischen Entscheidung und steht der rechtlichen Klärung offen. Ein Verstoß gegen die 
Verfassung ist damit nicht verbunden. 
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77. Hauptmannl, Edeltraud und Roland, Löwensbuschstraße 6,61209 Echzell 
(28.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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78. Heckmann, Hannelore, Lindenstraße 16+,61209 Echzell (22.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Erhebliche Beeinträchtigungen für das Vogelschutzgebiet Wetterau wurden bereits im Vor-
feld des Bauleitplanverfahrens durch eine Verträglichkeitsstudie ausgeschlossen, die sich 
ausgiebig auch mit der Frage von Randeffekten durch das Vorhaben auseinandersetzt. Für 
die im Gebiet selbst betroffenen Arten werden geeignete Kompensationsmaßnahmen ge-
plant und umgesetzt. Die Bestimmungen des BNatSchG oder der FFH-Richtlinie werden 
nicht verletzt. 
Ein Einfluss des Vorhabens auf den Naturraum Vogelsberg oder das Vogelschutzgebiet 
Vogelsberg ist fachlich nicht begründbar. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Niederschlagsversickerung und Grundwasserneubildung werden im Bereich der Überbau-
ung künftig nicht mehr möglich sein. Das anfallende Regenwasser wird zwischengespei-
chert und mit gedrosseltem Abfluss über ein mehrere Hundert Meter langes Grabensystem 
und eine zusätzlichen Rückhaltemulde dem Einzugsgebiet wieder zugeleitet. Hierbei ist 
auch von einer zumindest teilweisen Versickerung auszugehen, sodass der Gebietswasser-
haushalt nicht nachhaltig verändert wird. Der Untergrund ist wegen des Lösslehms nur 
schlecht durchsickerbar und so tiefgründig, dass eine Gefährdung des Grundwassers aus-
zuschließen ist. Das erforderliche Rückhaltevolumen wird regelkonform ermittelt und der 
zulässige Drosselabfluss eingehalten, sodass keine Schäden am Gewässersystem zu er-
warten sind. 
Hinsichtlich der geplanten Ableitung des Niederschlagswassers in den Waschbach ist nicht 
von Verstößen gegen das Wasserhaushaltsgesetz, die Wasserrahmenrichtlinie oder den 
Hochwasserschutz auszugehen, da die festgesetzten Maßnahmen mit der zuständigen 
Wasserbehörde abgestimmt und von dieser genehmigt werden. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wurde eine Standortalternativenprüfung durchgeführt. Neben den betriebswirtschaftli-
chen Aspekten war auch, aufgrund der zu erwartenden Verkehrsströme, die unmittelbare 
Nähe zur Autobahn von großer Bedeutung. Die Ansiedelungsmöglichkeiten an den drei 
verbliebenen Standorten Hungen, Gießen, Wölfersheim wurden parallel intensiv geprüft, 
wobei der Standort in Wölfersheim nach Absage der Stadt Gießen als einziger alle Anforde-
rungen –Lage: zentral im Liefergebiet, Mitarbeiterbindung: Nähe zum Altstandort, Grund-
stücksgröße: > = 300.000 m², ebenerdig, Erschließung: BAB-Anschluss, Parkplätze: > 600 
PKW- und > 200 LKW-Stellplätze- nahezu vollständig erfüllte. 
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79. Heide, Anja, Am Greiling 25, 61200 Wölfersheim (26.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1. bis 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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80. Heinrich-Roland, Mandy, 61197 Florstadt (21.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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Anlage Heinrich Roland, Mandy 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Er bietet jedoch keine konkreten Informationen oder Hinweise, die bei der Abwägung der 
Belange zu berücksichtigen sind. 
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81. Heitmann, Thomas (thomas.heitmann@kemppi.com) (16.01.2019) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche 
Großvorhaben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber 
nachhaltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
Betont sei, dass erhebliche Teile des Plangebiets Verfüllungen des früheren Braunkohleab-
baus betreffen, die pedologisch eindeutig geringwertiger sind als rezente Parabraunerden 
oder Tschernoseme, weshalb eine für die Wetterau letztlich durchschnittliche spezifische 
Eingriffserheblichkeit gegeben ist. 
Der Umweltbericht setzt sich ausführlich und gemäß den Vorschriften des BauGB mit den 
Folgen des Eingriffs auseinander. Das Bodenschutzgesetz formuliert Ziele und Vorkehrun-
gen für einen schonenden Umgang mit Grund und Boden, steht dem Vorhaben aber nicht 
entgegen. 
 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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82. Heitmann, Volkmar, Gebrüder-Lang-Str. 39H, 61169 Friedberg (29.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1. bis 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange - Verbrauch wertvollen Ackerlandes, Standortwahl, Arbeitsplätze - 
wurden bereits in der Mustereinwendung des BUND, der sich der Stellungnehmer an-
schließt, aufgeführt. Die Abwägung und Behandlung der vorgebrachten Argumente kann 
der Beantwortung der BUND-Mustereinwendung entnommen werden. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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83. Hergenröther, Gudrun, Lindenstr. 15, 61209 Echzell (17.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im Straßennetz eine ausreichende Ver-
kehrsqualität gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleitplanverfahren 
laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Visualisierung der Verkehrsströme erstellt, die 
das o.g. Ergebnis stützt. Der bisherige Pendelverkehr zwischen den REWE-Lagern in Hun-
gen und Rosbach entfällt. Ebenso ist mit einer Reduzierung des LKW-Verkehrs zu rechnen. 
Ergänzend wird hier angemerkt, dass die Verkehre aus dem Änderungsgebiet hauptsäch-
lich in/aus Richtung Autobahn (A45) und in/aus Richtung Wölfersheim abgewickelt werden. 
Auf der K181 bzw. in der Ortslage Echzell sind daher Mehrbelastungen durch den Quell- 
und Zielverkehr des Logistikzentrums nicht zu erwarten. 
 
Die Linienführung der ehemaligen römischen Straßen wird teilweise heute noch benutzt. 
Auch die K 181 verläuft auf einer solchen Trasse. Die eigentliche Kreisstraße ist jedoch 
deutlich neueren Datums und entsprechend aufgebaut. 
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84. Hernmarck, Sonja, Löwenbuschstraße 10, 6209 Echzell (31.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche 
Großvorhaben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber 
nachhaltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
Der Umweltbericht setzt sich ausführlich und gemäß den Vorschriften des BauGB mit den 
Folgen des Eingriffs auseinander. Das Bodenschutzgesetz formuliert Ziele und Vorkehrun-
gen für einen schonenden Umgang mit Grund und Boden, steht dem Vorhaben aber nicht 
entgegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Vorliegend ist der Bedarf für ein großflächiges Logistikzentrum als nachgewiesen zu be-
trachten. Gegenüber mehreren in der Fläche verteilten kleineren Einheiten ist zudem von 
einer Optimierung vor allem des Verkehrsflächenanteils auszugehen, sodass das Vorhaben 
– unter der erfüllbaren Voraussetzung, dass die bisherigen, in Wölfersheim zu konzentrie-
renden Standorte einer sinnvollen Nachfolgenutzung zugeführt werden – vertretbar ist. 
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85. Hernmarck-Wisbar, Andreas, Hauptstr. 11, 61209 Echzell (28.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche 
Großvorhaben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber 
nachhaltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
Der Umweltbericht setzt sich ausführlich und gemäß den Vorschriften des BauGB mit den 
Folgen des Eingriffs auseinander. Das Bodenschutzgesetz formuliert Ziele und Vorkehrun-
gen für einen schonenden Umgang mit Grund und Boden, steht dem Vorhaben aber nicht 
entgegen. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Art. 26c der Hessischen Verfassung lautet: „Der Staat, die Gemeinden und Gemeindever-
bände berücksichtigen bei ihrem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit, um die Interessen 
künftiger Generationen zu wahren.“ Es handelt sich hierbei um ein Staatsziel, das im kon-
kreten Einzelfall mit anderen, ggf. auch in Konflikt stehenden Staatszielen und nachgeord-
neten Rechtsnormen abzuwägen ist, zum Beispiel mit Art. 26d, der die Förderung der Infra-
struktur als Staatsziel definiert. Welchem Ziel jeweils der Vorrang einzuräumen ist, obliegt 
der politischen Entscheidung und steht der rechtlichen Klärung offen. Ein Verstoß gegen die 
Verfassung ist damit nicht verbunden. 
 
Zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Bereits Anfang 2016 begann die REWE Group mit der Suche nach potentiellen Gewerbeflä-
chen in einem Umkreis von ca. 50 bis 60 km rund um Frankfurt. Mit der Identifizierung ge-
eigneter Grundstücke wurde die externe Firma Imtargis beauftragt, die neun Flächen indivi-
duell auf deren Eignung prüfte. Mehrere davon (z. B. Großen Buseck, Gewerbegebiet Ost, 
Fernwald, An der A5, Butzbach, Magnapark, Friedberg, Ray Barracks) schieden bereits im 
Vorfeld aufgrund mangelnder Grundstücksgröße aus. 
Die Ansiedelungsmöglichkeiten an den drei verbliebenen Standorten Hungen, Gießen, 
Wölfersheim wurden parallel intensiv geprüft, wobei der Standort in Wölfersheim nach Ab-
sage der Stadt Gießen als einziger alle Anforderungen –Lage: zentral im Liefergebiet, Mit-
arbeiterbindung: Nähe zum Altstandort, Grundstücksgröße: > = 300.000 m², ebenerdig, 
Erschließung: BAB-Anschluss, Parkplätze: > 600 PKW- und > 200 LKW-Stellplätze- nahezu 
vollständig erfüllte. 
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86. Herz, Astrid, Im Feldchen 39, 61209 Echzell (25.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das UNESCO-Welterbe Limes verläuft östlich der Ortslage von Echzell in einer Entfernung 
von ca. 3.500 m zum Plangebiet, wobei eine Sichtbarkeit des Limes nicht gegeben ist bzw. 
keine Informationen zur Sichtbarkeit vorliegen. Das Gelände des Kastells Echzell befindet 
sich am nordwestlichen Rand von Echzell, ca. 2,6 km vom Plangebiet entfernt. Oberfläch-
lich sind keine Strukturen des ehemaligen Kastells sichtbar, außer einer Rekonstruktion von 
Teilen des Grundrisses des ehemaligen Badegebäudes im Straßenpflaster vor der Kirche. 
Eine Betroffenheit des Welterbes durch Eingriffe im Rahmen des Planverfahrens ist somit 
nicht gegeben. 
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87. Herz, Thomas, Im Feldchen 39, 61209 Echzell (25.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das UNESCO-Welterbe Limes verläuft östlich der Ortslage von Echzell in einer Entfernung 
von ca. 3.500 m zum Plangebiet, wobei eine Sichtbarkeit des Limes nicht gegeben ist bzw. 
keine Informationen zur Sichtbarkeit vorliegen. Das Gelände des Kastells Echzell befindet 
sich am nordwestlichen Rand von Echzell, ca. 2,6 km vom Plangebiet entfernt. Oberfläch-
lich sind keine Strukturen des ehemaligen Kastells sichtbar, außer einer Rekonstruktion von 
Teilen des Grundrisses des ehemaligen Badegebäudes im Straßenpflaster vor der Kirche. 
Eine Betroffenheit des Welterbes durch Eingriffe im Rahmen des Planverfahrens ist somit 
nicht gegeben. 
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88 .Herzer, Manfred, Brunnenstraße 4, 61209 Echzell (29.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im Straßennetz eine ausreichende Ver-
kehrsqualität gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleitplanverfahren 
laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Visualisierung der Verkehrsströme erstellt, die 
das o.g. Ergebnis stützt. Der bisherige Pendelverkehr zwischen den REWE-Lagern in Hun-
gen und Rosbach entfällt. Ebenso ist mit einer Reduzierung des LKW-Verkehrs zu rechnen. 
 
Von Seiten der Verkehrsbehörde Hessen Mobil und dem Wetteraukreis wurden zu dem 
Aufstellungsverfahren keine Hinweise gegeben, die der Planung entgegenstehen. Hessen 
Mobil macht jedoch deutlich, dass mit Inbetriebnahme der baulichen Anlagen alle erschlie-
ßungsbedingten Aus-/Umbaumaßnahmen baulich umgesetzt und für den öffentlichen Ver-
kehr freigegeben sein müssen. Diese Auflagen sind im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung (Bebauungsplan) dargelegt. 
 
Ergänzend wird hier angemerkt, dass die Verkehre aus dem Änderungsgebiet hauptsäch-
lich in/aus Richtung Autobahn (A45) und in/aus Richtung Wölfersheim abgewickelt werden. 
Auf der K181 bzw. in der Ortslage Echzell sind daher Mehrbelastungen durch den Quell- 
und Zielverkehr des Logistikzentrums nicht zu erwarten. 
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89. Hess, Johanna, Alfred-Derp-Str. 4,63450 Hanau (01.02.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Auf dem Gelände finden in Abstimmung mit der amtlichen Bodendenkmalpflege umfangrei-
che archäologische Sondierungen und Grabungen statt, um die vom Vorhaben betroffenen 
Bodendenkmäler zu dokumentieren resp. zu bergen. 
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90. Hessel, Alana, Kaiser-Wilhelm-Ring 55118 Mainz (18.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Auf allen Ebenen ist die Erarbeitung tragfähiger Konzepte notwendig, die eine Anpassung 
an den Klimawandel beinhalten. Diese können jedoch nicht im Rahmen des vorliegenden 
Aufstellungsverfahrens erstellt werden. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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91. Hettich, Renate, Kölner Str. 22, 6120 Wölfersheim (24.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
Zu 1. und 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Unter Verweis auf die Ausführungen zu A1-10 ist festzustellen, dass die gesetzlichen Anfor-
derungen eingehalten werden. Das Vorhaben ist zulässig. Es ist falsch und wird nicht be-
gründet, dass seitens des RP Darmstadt Planungsmängel geltend gemacht oder diese 
durch Gutachten postuliert würden. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß BauGB wurde 
durchgeführt, zusätzlich wurde im Dezember 2018 eine Bürgerinformationsveranstaltung 
abgehalten. Sämtliche im Rahmen des Bauleitplanverfahrens relevanten Unterlagen wurden 
offengelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf allen Ebenen ist die Erarbeitung tragfähiger Konzepte notwendig, die eine Anpassung 
an den Klimawandel beinhalten. Diese können jedoch nicht im Rahmen des vorliegenden 
Aufstellungsverfahrens erstellt werden. 
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Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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92. Hettich, Roger, Kölner Straße 22, 61200 Wölfersheim (24.01.2019) 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das Bodenschutzgesetz formuliert Ziele und Vorkehrungen für einen schonenden Umgang 
mit Grund und Boden, steht dem Vorhaben aber nicht entgegen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Diese Aspekte sind nicht im vorliegenden Aufstellungsverfahren zu behandeln. Sie können 
zu gegebener Zeit zwischen der Kommune und REWE verhandelt werden, bzw. sind an 
ganz anderer Stelle zu entscheiden. 
Die Lage des Gebiets in einem von der A 45 vorbelasteten Landschaftsraum ergibt sich aus 
den besonderen Anforderungen an einen großflächigen Logistikbetrieb vor allem hinsichtlich 
Topographie, Flächenbedarf, Immissionsschutz und Verkehrsanbindung. Anderweitige 
Standorte im Suchraum standen nicht zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
Zu 3 u. 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche 
Großvorhaben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber 
nachhaltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
Der Umweltbericht setzt sich ausführlich und gemäß den Vorschriften des BauGB mit den 
Folgen des Eingriffs auseinander. Das Bodenschutzgesetz formuliert Ziele und Vorkehrun-
gen für einen schonenden Umgang mit Grund und Boden, steht dem Vorhaben aber nicht 
entgegen. 
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93. Hettinger, Ralf, Tulpenweg12, 61231 Bad Nauheim (27.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Für die Standorte Hungen und Rosbach v.d.H. liegen Nachnutzungskonzepte vor. Größten-
teils werden Arbeitsplätze von den beiden Standorten nach Wölfersheim verlagert, doch 
hiermit werden Ausbildungsplätze in der Region gehalten. Es ist anzunehmen, dass es 
insgesamt zu einem Anstieg der Beschäftigtenzahlen kommt. 
Laut REWE gehen durch die vorgesehene Automatisierung keinesfalls Arbeitsplätze verlo-
ren. Vielmehr führe sie dazu, dass die Mitarbeiter ihre Tätigkeiten leichter und ergonomi-
scher verrichten könnten. Dem Betriebsrat wurde zudem die Zusage erteilt, dass alle Logis-
tik-Mitarbeiter aus Rosbach v.d.H. und Hungen übernommen werden. 
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94. Hillgärtner, Irene, Bisseser Str. 48, 61209 Echzell (16.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die ergänzende Einwendung bietet keine darüber hinausgehenden konkrete Informationen 
oder Hinweise, die bei der Abwägung der Belange zu berücksichtigen sind. 
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95. Hillgärtner, Walter, Bisseser Str. 48, 61209 Echzell (08.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ob die Gemeindevertretung der Gemeinde Wölfersheim den Bebauungsplan beschließt, ist 
zum Zeitpunkt des Hinweises ergebnisoffen. Hierzu bedarf es zunächst der Abwägung aller 
Belange. Ein Normenkontrollverfahren setzt die Bekanntmachung des Bebauungsplans 
voraus. Dieser muss sich aus dem RegFNP entwickeln oder vom Regierungspräsidium 
Darmstadt genehmigt worden sein. Der Hinweis stellt lediglich die Rechtsauffassung des 
Einwenders dar. Jedenfalls hatte die Gemeinde Echzell im Rahmen des Beteiligungsverfah-
rens zur Änderung des RegFNP am 22.6.2017 keine Bedenken geäußert. 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auch dies stellt nur eine Rechtsmeinung des Einwenders dar. Richtig ist, dass auch im 
vorliegenden Fall das interkommunale Abstimmungsgebot zu beachten ist, von dem die 
Gemeinde Wölfersheim ausgeht, dass es beachtet wurde. 
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4. 
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Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Dieser Rechtsmeinung kann nicht gefolgt werden. Das MetropolG gilt räumlich nur für seine 
Mitgliedskommunen. Das interkommunale Abstimmungsgebot wird hierdurch nicht ausge-
hebelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Richtig ist, dass Einnahmeverbesserungen keinen alleinigen städtebaulichen Grund darstel-
len, sie sind vorliegend auch nicht der tragende Grund für die städtebauliche Ansiedlung. 
 
 
 
 
Zu 5.: Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Planungshoheit der Gemeinde Echzell wird nicht tangiert. Die Planung betrifft aus-
schließlich das Hoheitsgebiet der Gemeinde Wölfersheim. Immissionen und Landschaftsbild 
wurden gutachterlich bewertet und tangieren keine konkreten Planungen der Gemeinde 
Echzell. 
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Zu 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das BauGB schreibt eine gerechte Abwägung aller maßgeblichen öffentlichen und privaten 
Belange vor. Arbeitsplätze und kommunale Steuereinnahmen sind definitiv öffentliche Be-
lange von Rang. Vorliegend ist der Bedarf für ein großflächiges Logistikzentrum als nach-
gewiesen zu betrachten. 
Die Rechtsmeinung ist nicht nur unzutreffend, der Einwender beschäftigt sich hier - wie in 
seiner gesamten Stellungnahme - mit nicht eigenen Interessen. 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Richtig ist, dass die Gemeinde Wölfersheim den "Römerhof" nicht überplanen dürfte. Sie 
hatte sich in der Bauleitplanung jedoch mit seinen schutzwürdigen Interessen auseinander 
zu setzen, was sie durch Einholung diverser Gutachten getan hat. Die hieraus resultieren-
den Beschränkungen von Lärmemissionen ist der Bauantragsteller dann im Baugenehmi-
gungsverfahren zur Einhaltung nachzuweisen. 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Angesiedelt wird auf einem Baugrundstück ein Logistikbetrieb. Ein Logistikzentrum ist dem 
gegenüber einer Ansammlung verschiedener Logistikbetriebe auf mehreren Grundstücken. 
Ein Logistikbetrieb ist ein Gewerbebetrieb im Sinne von § 8 BauNVO. 
 
 
 
 
Zu 9.: Der Hinweis wird zur kenntnis genommen. 
Es geht nicht um den Umbau eines Straßennetzes, sondern um die punktuelle Ertüchtigung 
vorhandener Straßen durch Lichtzeichenregelungen und Abbiegespuren. Träger der Stra-
ßenbaulast sind Wetteraukreis und Bundesrepublik Deutschland. Die geschilderte Rechts-
ansicht ist falsch. 
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96. Hinkel, Erich, Untergasse 6, 61200 Wölfersheim (14.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Nutzungsdauer der geplanten Anlagen sowie eine mögliche weitere Verwendung ist 
nicht Gegenstand des Aufstellungsverfahrens. Die städtebaulichen Gebote der §§ 175-179 
des Baugesetzbuches bieten der Kommune Handlungsmöglichkeiten zu den Themen Mo-
dernisierung, Instandsetzung, Rückbau, Entsiegelung. Diese Aspekte sind nicht im vorlie-
genden Aufstellungsverfahren zu behandeln. Sie können zu gegebener Zeit zwischen der 
Kommune und REWE verhandelt werden. 
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97. Hirt, Eckhard, Sportfischer-Club Echzell, Mittelstr. 14a, 61209 Echzell 
(24.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das anfallende Regenwasser wird zwischengespeichert und mit gedrosseltem Abfluss über 
ein mehrere Hundert Meter langes Grabensystem und eine zusätzlichen Rückhaltemulde 
dem Einzugsgebiet wieder zugeleitet. Hierbei ist auch von einer zumindest teilweisen Versi-
ckerung auszugehen, sodass der Gebietswasserhaushalt nicht nachhaltig verändert wird. 
Das erforderliche Rückhaltevolumen wird regelkonform ermittelt und der zulässige Drossel-
abfluss eingehalten, sodass keine Schäden am Grundwasser oder dem Gewässersystem 
zu erwarten sind. Die Einleitemenge in den Waschbach entspricht dem natürlichen Abfluss 
aus dem unversiegelten Urgelände. Damit sich grobe Verunreinigungen und Schwebstoffe 
absetzen können und nicht in den Regenwasserkanal bzw. den Waschbach eingeleitet 
werden, wird hinter dem Regenrückhaltebecken eine Abwasserreinigungsanlage ange-
bracht.  
Hinsichtlich der geplanten Ableitung des Niederschlagswassers in den Waschbach ist nicht 
von Verstößen gegen das Wasserhaushaltsgesetz, die Wasserrahmenrichtlinie oder den 
Hochwasserschutz auszugehen, da die festgesetzten Maßnahmen mit der zuständigen 
Wasserbehörde abgestimmt und von dieser genehmigt werden. 
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98. Hofmann, Jörg, Julius-Simon-.Str. 1, 61209 Echzell (13.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die grundlegenden verkehrlichen Belange wurden bereits in der Stellungnahme des BUND 
gewürdigt. Ergänzend wird hier angemerkt, dass die Verkehre aus dem Plangebiet haupt-
sächlich in/aus Richtung Autobahn (A45) und in/aus Richtung Wölfersheim abgewickelt 
werden. Auf der K181 bzw. in der Ortslage Echzell sind daher Mehrbelastungen durch den 
Quell- und Zielverkehr des Logistikzentrums nicht zu erwarten. 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Seit 2005 erhebt der Bund eine Lkw-Maut auf Autobahnen. Seit Einführung der Lkw-Maut 
auf allen Bundesstraßen seit 2018 werden von der Logistikbranche im Hinblick auf Fahrzei-
ten und Zielorientierung wieder vermehrt Autobahnen genutzt. 
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99. Holste, Karin, Im Kirchfeld 14, 61231 Bad Nauheim (18.01.2019) 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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100. Horhäuser, Annette, Burggasse 8, 61200 Wölfersheim 23.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange - Verbrauch wertvollen Ackerlandes Lärm- und Schadstoffbelas-
tung, Abwasser bei Starkregenereignissen und Landschaftsbild - wurden bereits in der Mus-
tereinwendung des BUND, der sich die Stellungnehmerin anschließt, aufgeführt. Die Abwä-
gung und Behandlung der vorgebrachten Argumente kann der Beantwortung der BUND-
Mustereinwendung entnommen werden. 

Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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101. Horhäuser, Michael, Burggasse 8, 61200 Wölfersheim (19.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Aus der schalltechnischen Untersuchung (Planungsbüro für Lärmschutz Altenberge) zum 
Bauleitplanverfahren geht hervor, dass durch den planbedingten Zusatzverkehr keine zu-
sätzlichen Lärmbelastungen für umliegende Schutzbereiche hervorgehen. Eine spürbare 
Erhöhung der aktuellen Lärmsituation liegt erst ab einer Erhöhung von mindestens 3 dB (A) 
vor. Die Überprüfung der zu erwartenden Lärmbelastungen, auch für den Einwirkungsbe-
reich des öffentlichen Verkehrsnetzes hinsichtlich der Wirkung des planbedingten Neuver-
kehrs, liefert keine spürbare Erhöhung der Lärmbelastungen. 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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102. Horn, Cornelia, Gartenstr. 39, Wölfersheim (16.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1. bis 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst. 
 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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103. Hrschuka, Freddy, Goethestr. 4, Wölfersheim (21.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange – Starkregenereignisse, Lichtverschmutzung und Verkehr - wurden 
bereits in der Mustereinwendung des BUND, der sich die Stellungnehmerin anschließt, 
aufgeführt. Die Abwägung und Behandlung der vorgebrachten Argumente kann der Beant-
wortung der BUND-Mustereinwendung entnommen werden. 

 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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104. Hübner, Heidi, Am Kronenberg 18a, Echzell (15.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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105. Huxstep, Antje, Buchenstraße 12, Echzell (17.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
Der Standort Rosbach wird aktuell gemeinsam von Penny (Discount) und REWE (Vollsorti-
ment) genutzt. Eine der drei Lagerhallen am Standort wird von REWE betrieben. Expansi-
onsflächen innerhalb des Standortes oder angrenzend an das Gelände sind nicht vorhan-
den, Straßen oder bebaute Grundstücke begrenzen den Standort. Penny benötigt auf Sicht 
ebenfalls weitere Lagerfläche und möchte innerhalb des Standortes expandieren. Geplant 
ist daher -nach dem REWE-Neubau in Wölfersheim- der Umbau und die zusätzliche Nut-
zung der alten REWE-Halle in Rosbach durch Penny. 
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106. Jahn, Edward, Riedweg 4, Echzell (28.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das Bodenschutzgesetz formuliert Ziele und Vorkehrungen für einen schonenden Umgang 
mit Grund und Boden, steht dem Vorhaben aber nicht entgegen. 
 
Zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Ein Vorhaben wie das geplante Logistikzentrum kann per se nicht im Innenbereich verwirk-
licht werden. Die Flächeninanspruchnahme richtet sich nach dem Erfordernis und entspricht 
somit dem Gebot der Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. 
 
Zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Der naturschutzrechtliche Ausgleich wird rechtskonform durch Abbuchung 
von Ökopunkten aus dem kommunalen Ökokonto erbracht. 
 
Zu 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche Großvorhaben 
würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber nachhaltig in 
Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
 
Zu 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Niederschlagsversickerung und Grundwasserneubildung werden im Bereich der Überbau-
ung künftig nicht mehr möglich sein. 
 
 
[Zu 6-8 vgl. folgende Seite] 
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Das anfallende Regenwasser wird zwischengespeichert und mit gedrosseltem Abfluss über 
ein mehrere Hundert Meter langes Grabensystem und eine zusätzlichen Rückhaltemulde 
dem Einzugsgebiet wieder zugeleitet. Hierbei ist auch von einer zumindest teilweisen Versi-
ckerung auszugehen, sodass der Gebietswasserhaushalt nicht nachhaltig verändert wird 
und eine Gefährdung des Grundwassers auszuschließen ist. Das erforderliche Rückhaltevo-
lumen wird regelkonform ermittelt und der zulässige Drosselabfluss eingehalten, sodass 
keine Schäden am Gewässersystem zu erwarten sind. 
Die Einleitemenge in den Waschbach entspricht dem natürlichen Abfluss aus dem unver-
siegelten Urgelände. 
Hinsichtlich der geplanten Ableitung des Niederschlagswassers in den Waschbach ist nicht 
von Verstößen gegen das Wasserhaushaltsgesetz, die Wasserrahmenrichtlinie oder den 
Hochwasserschutz auszugehen, da die festgesetzten Maßnahmen mit der zuständigen 
Wasserbehörde abgestimmt und von dieser genehmigt werden. 
 
Zu 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Lage des Logistikzentrums inmitten der Ackerflur weitab der Ortslagen lässt eine Ver-
änderung der kleinklimatischen Bedingungen für die Anwohner nicht erwarten. Die Verduns-
tung des Niederschlagswassers wird über die Dachflächen bei der Mehrzahl der Regener-
eignisse auch künftig möglich sein. 
 
Zu 7.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
vgl. Ausführungen zu Ziffer 8 
 
Zu 8.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Lage des Logistikzentrums inmitten der Ackerflur weitab der Ortslagen lässt eine Ver-
änderung der kleinklimatischen Bedingungen für die Anwohner insbesondere auch der 
Ortslage von Echzell nicht erwarten. Die Verdunstung des Niederschlagswassers wird über 
die Dachflächen bei der Mehrzahl der Regenereignisse auch künftig möglich sein. Eine 
Beschleunigung des Abflusses aus dem Gebiet ist allein nach stärkeren Regenereignissen 
zu erwarten und dies auch nur bis zum zulässigen Drosselabfluss. Bei diesen Wetterlagen 
bedarf es aber keiner Erhöhung der Luftfeuchtigkeit. 
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Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Nachbargemeinden wurden gem. Baugesetzbuch (BauGB) sämtlich an dem vorliegen-
den Aufstellungsverfahren beteiligt und hatten die Möglichkeit entsprechend Stellung zu 
dem Bebauungsplan zu nehmen. Außer der Gemeinde Echzell hat zum Entwurf des Be-
bauungsplans keine der umliegenden Gemeinden Anregungen oder Bedenken vorgetragen. 
 
Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Zunahme an Störungen im Offenland bei Wölfersheim hat bereits dazu geführt, dass die 
Landschaft im Umfeld der A 45 erheblich an Reiz und Erholungseignung verloren hat. 
Dies ist insbesondere im Hinblick auf die „Lichtverschmutzung“ zu beachten, denn der Of-
fenlandbereich zwischen Wölfersheim und Echzell wird bereits heute durch den Straßen-
verkehr erheblich mit nächtlicher Beleuchtung belastet. 
Mit dem Ziel einer weitgehenden Vermeidung der „Lichtverschmutzung“ wurde zur Vervoll-
ständigung des Abwägungsmaterials ein Gutachten, das die Auswirkungen des Vorhabens 
auf Mensch und Tier einordnen und optimieren soll. 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Naturschutzgebiet Bingenheimer Ried liegt mehr als 3 km vom Plangebiet entfernt und 
besitzt keine bedeutenden funktionalen Beziehungen zum Plangebiet. Es wird von den 
Lichtemissionen der unmittelbar benachbarten Ortslagen von Gettenau und Reichelsheim 
schon heute erfasst, ohne dass dies erkennbare Auswirkungen auf das Schutzgebiet hätte. 
Eine erhebliche zusätzliche Beeinträchtigung durch das Logistikzentrum ist deshalb auszu-
schließen. Dass auch der Wasserhaushalt im Horlofftal nicht verändert wird, wird im Um-
weltbericht schlüssig dargelegt. Durch die Drosselung des Niederschlagsabflusses wird es 
nicht zu erhöhten Hochwasserspitzen kommen. 
 
Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Erhebliche Beeinträchtigungen für das Vogelschutzgebiet Wetterau wurden bereits im Vor-
feld des Bauleitplanverfahrens durch eine Verträglichkeitsstudie ausgeschlossen, die sich 
ausgiebig auch mit der Frage von Randeffekten durch das Vorhaben auseinandersetzt. Die 
im Gebiet selbst betroffenen Arten wurden in zwei Vegetationsperioden ermittelt; für sie 
werden geeignete Kompensationsmaßnahmen geplant und umgesetzt, die im Umweltbe-
richt und im artenschutzrechtliche Fachbeitrag ausführlich hergeleitet und erläutert werden. 
Die Bestimmungen des BNatSchG oder der FFH-Richtlinie werden nicht verletzt. 
 
 
 
 
 
 
[Zu 13. bis 17. vgl. folgende Seiten] 
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Zu 13.: Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßennetz eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleit-
planverfahren laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Simulation der Verkehrsströme 
erstellt, die das o.g. Ergebnis stützt. 
Aus der schalltechnischen Untersuchung (Planungsbüro für Lärmschutz Altenberge) zum 
Bauleitplanverfahren geht hervor, dass durch den planbedingten Zusatzverkehr keine zu-
sätzlichen Lärmbelastungen für umliegende Schutzbereiche hervorgehen. Eine spürbare 
Erhöhung der aktuellen Lärmsituation liegt erst ab einer Erhöhung von mindestens 3 dB (A) 
vor. Die Überprüfung der zu erwartenden Lärmbelastungen, auch für den Einwirkungsbe-
reich des öffentlichen Verkehrsnetzes hinsichtlich der Wirkung des planbedingten Neuver-
kehrs, liefert keine spürbare Erhöhung der Lärmbelastungen.  
 
Um die Höhe der zusätzlichen Schadstoffbelastungen durch das neue Logistikzentrum zu 
ermitteln wurde ein Luftschadstoffgutachten erstellt (Ingenieurbüro Lohmeyer). Dieses Gut-
achten legt ausführlich dar, dass aus den berechneten verkehrsbedingten Luftschadstoff-
konzentrationen für den Planfall eines entwickelten Logistikzentrums mit entsprechendem 
Kfz-Verkehr im Bebauungsplangebiet „Logistikpark Wölfersheim A 45“ und auf den zufüh-
renden Straßen zwar Zunahmen der Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten sind, je-
doch führen diese zu keinen wesentlichen Konflikten mit den Grenzwerten der 39. BImSchV 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit. 
 
Zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das neue Logistikzentrum ist notwendig, da die beiden bestehenden Logistikstandorte von 
REWE in Rosbach v.d.H. und Hungen an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen sind und dort 
keine Erweiterung möglich ist. 

 
Zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Lage des Gebiets in einem von der A 45 vorbelasteten Landschaftsraum ergibt sich aus 
den besonderen Anforderungen an einen großflächigen Logistikbetrieb vor allem hinsichtlich 
Topographie, Flächenbedarf, Immissionsschutz und Verkehrsanbindung. Eine Alternativen-
prüfung hat stattgefunden. Die Ergebnisse sind sowohl in der Begründung zum Bebauungs-
plan dargelegt als auch können sie der Beantwortung der BUND-Mustereinwendung ent-
nommen werden, der sich der Stellungnehmer angeschlossen hat. 

Zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Veränderung des Bodenwertes und damit auch der Pachtpreise für landwirtschaftliche 
Flächen ist Folge konkurrierender Flächenansprüche, die sich in einem wachsenden Bal-
lungsraum besonders bemerkbar machen und auch durch einen Verzicht auf das REWE-
Vorhaben nicht verhindert werden könnten. 
 



 

                                                                                                                                                                                 Gemeinde Wölfersheim “Logistikpark Wölfersheim A 45“– Abw. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

 

310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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107. Jungmichel, Annette, Hirtenpfad 23, 61169 Friedberg (24.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Die ergänzende Einwendung bietet keine darüber hinausgehenden konkrete Informationen 
oder Hinweise, die bei der Abwägung der Belange zu berücksichtigen sind 
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108. Jürgens, Dietmar, Hinter der Ostanlage, 35390 Gießen (01.02.19) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
SÜDBECK ET AL. geben artspezifische Empfehlungen zur Erfassung der Vogelwelt, die als 
fachlicher Standard auch vorliegend berücksichtigt wurden. Es liegt aber auf der Hand, dass 
diese im konkreten Einzelfall an den Realitäten orientiert werden müssen und können. So ist 
es ein Unterschied, ob die Erfassung in einer strukturreichen Landschaft oder einer „ausge-
räumten“, intensiv genutzten Feldflur erfolgt. Außerdem ist zu unterscheiden zwischen Un-
tersuchungen, die der zweifelsfreien Klärung des Brutstatus einer Art dienen, und Erhebun-
gen, die – wie hier – zur Ermittlung der Eingriffserheblichkeit stattfinden. Im letztgenannten 
Fall bewirkt schon ein Brutverdacht die artenschutzrechtliche Relevanz, weswegen es auch 
keiner weiterreichenden Erfassung der Rebhühner bedarf. Im Übrigen räumt der Einwender 
letztlich selbst ein, dass die Untersuchungen im Wesentlichen den Empfehlungen folgen. 
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Nutzung des Gebiets als Rastplatz ist bekannt und wird bei der Bewertung berücksich-
tigt. Da die Flächen sich aber nicht durch besondere Eigenschaften auszeichnen, bewirkt 
ihre Überplanung angesichts der Großflächigkeit der Wetterauer Agrarlandschaft im Hinblick 
auf den Vogelzug keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Eine Pflicht zur Datenabfrage bei der VSW besteht nicht. Sie ist vorliegend auch entbehr-
lich, weil zur Bewertung des Vorhabens ausreichend Daten vorliegen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es ist nicht Aufgabe des Artenschutzbeitrags, eine Übersicht über die aktuelle Literatur zu 
geben, sondern auf Grundlage des Standes wissenschaftlicher Erkenntnis belastbare Aus-
sagen zu treffen. Dies leistet der Fachbeitrag. Die Angabe zur Roten Liste im Literaturver-
zeichnis wird überprüft. Rechtlich relevant ist aber der Erhaltungszustand der Arten. 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Untersuchungen entsprechen im Wesentlichen den Empfehlungen von SÜDBECK ET AL.. 
Zudem ergibt sich die fachliche Qualität der Aussagen nicht aus der Länge des Literaturver-
zeichnisses. Konkrete Einwendungen zu den Aussagen des Fachbeitrags werden aber nicht 
erhoben. 
Für das Rebhuhn wird ein Brutvorkommen angenommen, weshalb es keinen planungsrele-
vanten Erkenntnisgewinn brächte, seine von Jahr zu Jahr wechselnden Reviere exakt zu 
erfassen. Ausschlaggebend ist, dass die Art als Brutvogel eingestuft wurde und von den für 
die Feldlerche entwickelten CEF-Maßnahmen in gleichem Maße profitiert, sie also arten-
schutzrechtlich hinreichend gewürdigt wurde. 
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109. Jürgens, Michael, Georgenstraße 17, Wölfersheim (16.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßennetz eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleit-
planverfahren laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Simulation der Verkehrsströme 
erstellt, die das o.g. Ergebnis stützt. 
 
Zusätzlicher Verkehr entsteht ausschließlich durch die Beschäftigten (PKW-Fahrten) sowie 
durch den Lieferverkehr (LKW-Fahrten). Einerseits kommt es durch den neuen Lo-
gistikstandort zu einem höheren Verkehrsaufkommen, andererseits wirkt der Wegfall des 
REWE-Verkehrs zwischen Rosbach und Hungen der Erhöhung entgegen. Die durch den 
Logistikstandort zusätzlich entstehende Verkehrsbelastung wurde anhand konkreter Infor-
mationen zu Mitarbeitern und Lieferverkehr sowohl des geplanten, als auch der beiden 
bestehenden Standorte in Rosbach und Hungen prognostiziert. Eine weitere Entwicklung 
des neuen Standortes wurde mit einem Aufschlag auf die aktuellen Ansätze ebenfalls be-
rücksichtigt. 
 
Von Seiten der Verkehrsbehörde Hessen Mobil und dem Wetteraukreis wurden zu dem 
Aufstellungsverfahren keine Hinweise gegeben, die der Planung entgegenstehen. Hessen 
Mobil macht jedoch deutlich, dass mit Inbetriebnahme der baulichen Anlagen alle erschlie-
ßungsbedingten Aus-/Umbaumaßnahmen baulich umgesetzt und für den öffentlichen Ver-
kehr freigegeben sein müssen. Diese Auflagen sind im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung (Bebauungsplan) dargelegt. 
 
 


